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168 Erlöschen einer Vermessungsgenehmigung I für
den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Ekkehard Jungemann

Bezirksregierung Münster
- 31(33.2416) -

Münster, den 18. Februar 2009

Die dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Ekkehard Jungemann, August-Wessing-Damm 18
in 48231 Warendorf für den VermAss. Dipl.-Ing. Jörg Spitt-
höver erteilte Vermessungsgenehmigung I ist mit Ablauf des
30.09.2008 erloschen.

Bezug: Veröffentlichung im Amtsbl. Reg. Münster am
13.06.2008 Seite 269

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 93

169 Erlöschen einer Vermessungsgenehmigung II für
den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Helmut Barenkamp

Bezirksregierung Münster
- 31(33.2416) -

Münster, den 13.02.2009

Die dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Helmut Barenkamp, Alstedder Grenze 12 in

49477 Ibbenbüren für den Ing. (grad) Antonius Bruns erteil-
te Vermessungsgenehmigung II ist mit Ablauf des
30.11.2008 erloschen.

Bezug: Veröffentlichung im Amtsbl. Reg. Münster am
17.11.2006 Seite 502

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 93

170 Erlöschen einer Vermessungsgenehmigung II für
den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Walter Niehoff

Bezirksregierung Münster
- 31(33.2416) -

Münster, den 18. Februar 2009

Die dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Walter Niehoff, Wilhelmstr. 32 in 48599
Gronau  für den VermTechn. Sigfried Haß erteilte Ver-
messungsgenehmigung II ist mit Ablauf des 31.01.2009
erloschen.

Bezug: Veröffentlichung im Amtsbl. Reg. Münster 2002
Seite 13

Im Auftrag

gez. Rolf Bordewick

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 93
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171 Ordnungsbehördliche Verordnung zur
Ausweisung des Gebietes „Kreienfeld“
Gemeinde Hopsten, Kreis Steinfurt,
im Regierungsbezirk Münster,
als Naturschutzgebiet

Präambel
Das 37,69 ha große Naturschutzgebiet umfasst im Wesent-
lichen Feuchtwiesen mit ihren typischen Tier- und Pflanzen-
gemeinschaften. Es handelt sich um ein bedeutendes
Feuchtwiesenschutzgebiet im Naturraum Plantlünner Sand-
ebene.

Das Gebiet zeichnet sich durch die typische Vegetation
eines Feuchtgrünlandes mit einer hohen Schutzwürdigkeit
aus. Hervorzuheben sind die bis zu 8 Rote Liste-Pflanzen-
arten.

Das Gebiet ist ein traditioneller, regional bedeutsamer
Rastplatz für durchziehende Vogelarten sowie ein wichtiges
Brutgebiet für den Großen Brachvogel. Darüber hinaus
brüten hier auch immer wieder Baumfalke, Heidelerche,
Kiebitz, Schafstelze, Steinkauz und Wachtel.

Wichtiges Ziel dieser Verordnung ist der Erhalt bzw. die
Entwicklung und extensive Bewirtschaftung des Grünland-
komplexes mit Feucht- und Magergrünland als Lebensraum
für Wat- und Wiesenvögel. Das Gebiet ist auch wegen sei-
nes Entwicklungspotentials eine herausragende Teilfläche im
landesweiten Verbund der Moor- und Feuchtwiesen-
Schutzgebiete. 

Mit dieser Verordnung werden die Vorgaben des Regio-
nalplanes, Teilabschnitt Münsterland, mit der Darstellung
eines „Bereiches für den Schutz der Natur“ konkretisiert
und erfüllt.

Inhalt
Rechtsgrundlagen
§ 11 Schutzgebiet
§ 12 Schutzzweck und Schutzziel
§ 13 Allgemeine Verbotsregelungen
§ 14 Landwirtschaftliche Regelungen
§ 15 Jagdliche Regelungen
§ 16 Nicht betroffene Tätigkeiten
§ 17 Befreiungen
§ 18 Gesetzlich geschützte Biotope
§ 19 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften
§ 10 Verfahrens- und Formvorschriften
§ 11 Inkrafttreten

Anlage I: Übersichtskarte im Maßstab 1:25000

Anlage II: Detailkarte im Maßstab 1:5000

Rechtsgrundlagen
Aufgrund

– des § 42 a Abs. 1 und 3 in Verbindung mit den §§ 20 und
34 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts
und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz –
LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000
(GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 19.06.2007 (GV. NRW. S. 266),

– der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-
gesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13.05.1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert durch
Artikel 73 vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 274) und

– des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.1994

(GV. NW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geändert
durch Artikel IV des Gesetzes vom 19.06.2007
(GV. NRW. S. 266),

wird – hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der Jagd
im Einvernehmen mit der Oberen Jagdbehörde des Landes
NRW – verordnet:

§ 1
Schutzgebiet

(1) Das Naturschutzgebiet „Kreienfeld“ ist 37,69 ha groß
und liegt im Kreis Steinfurt im Gebiet der Gemeinde
Hopsten, Gemarkung Halverde.

Die Lage des Gebietes ist in der Karte
– im Maßstab 1:25000 (Übersichtskarte, Anlage I)

und die genaue Abgrenzung des Gebietes in der Karte
– im Maßstab 1:5000 (Detailkarte, Anlage II)

dargestellt.

Das Naturschutzgebiet umfasst folgende Flurstücke

Gemarkung Halverde

Flur 5   Flurstücke 59 tlw., 60 tlw., 62 tlw., 68 tlw.,
73 tlw., 75, 76, 78 tlw., 79, 179 tlw.,
227 tlw., 228 tlw., 249 tlw., 250,
251, 252.

Bei den Flächen

Gemarkung Halverde

Flur 5   Flurstücke 59 tlw., 78, 179 tlw., 251, 252.

handelt es sich um vegetationskundlich bedeutsame
Flächen.

Die Anlagen I und II sind Bestandteile dieser Verord-
nung.

(2) Diese Verordnung mit Anlagen kann während der
Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen wer-
den:

a) Bezirksregierung Münster
– Höhere Landschaftsbehörde –
Domplatz 1 – 3
48143 Münster

b) Landrat des Kreises Steinfurt
– Untere Landschaftsbehörde –
Dienstgebäude Tecklenburg
Landrat-Schultz-Straße 1
49545 Tecklenburg

c) Bürgermeister der Gemeinde Hopsten
Bunte Straße 35
48496 Hopsten

§ 2
Schutzzweck und Schutzziel

(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Natur-
schutzgebiet gemäß § 20 LG ausgewiesen.

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt

a) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung
von Lebensgemeinschaften und Lebensstätten, insbe-
sondere von Pflanzen und Pflanzengesellschaften des
offenen Wassers und des feuchten Grünlandes sowie
von seltenen und z. T. stark gefährdeten landschafts-
raumtypischen Pflanzen- und Tierarten u. a. von sel-
tenen, zum Teil gefährdeten Wat- und Wiesenvögeln,
Amphibien und Wirbellosen;

b) zur Erhaltung und Entwicklung eines großflächigen
Feuchtwiesenbereiches als Rast- und Überwinte-
rungsgebiet sowie bedeutsames Brutgebiet für zahl-
reiche, z. T. stark gefährdete Vogelarten;
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c) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landes-
kundlichen und erdgeschichtlichen Gründen, wegen
der biogeographischen Bedeutung und wegen der
dort vorkommenden schutzwürdigen Böden: Böden
mit extremen Wasser- und geringen Nährstoffan-
geboten als natürlicher Lebensraum sowie regional-
typische oder besonders seltene Böden als Archiv der
Natur- und Kulturgeschichte;

d) wegen der Unersetzbarkeit, Seltenheit, besonderen
Eigenart und der hervorragenden Schönheit des
Gebietes;

e) zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Abwehr
schädlicher Einwirkungen und negativer Veränderun-
gen ökologischer Zusammenhänge;

f) als Bestandteil eines Biotopverbundes von landeswei-
ter Bedeutung.

(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende langfris-
tige Zielsetzung für das Gebiet ist die Erhaltung, Siche-
rung und weitere Entwicklung einer charakteristischen,
weitgehend offenen Feuchtwiesenlandschaft sowie die
Sicherung eines stabilen, landschaftstypischen Wasser-
und Nährstoffhaushaltes. Zum Schutz der nährstoff-
armen Lebensräume ist die Extensivierung des Grün-
landes sicherzustellen.

§ 3
Allgemeine Verbotsregelungen

(1) In dem Naturschutzgebiet sind, soweit der nachfolgende
Absatz 2 und die §§ 4 – 6 dieser Verordnung nicht
etwas Anderes bestimmen, alle Handlungen verboten,
die zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchti-
gung oder Störung oder zu einer Zerstörung, Beschädi-
gung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder
seiner Bestandteile führen können (Verschlechterungs-
verbot).

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere verbo-
ten:

11. bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder deren
Nutzung zu ändern, auch wenn dafür keine Planfest-
stellung, Genehmigung oder Anzeige erforderlich
ist;

Begriffsbestimmung:

Bauliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind
die in § 2 Abs. 1 Bauordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesbauordnung – BauO NRW –)
vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 255) in der jeweils
geltenden Fassung definierten Anlagen, hierzu zäh-
len auch Stege, Camping- und Wochenendplätze,
Viehhütten, Jagdkanzeln, offene Hochsitze und
Ansitzleitern sowie Verkehrsanlagen, Wege und Plät-
ze einschließlich deren Nebenanlagen;

unberührt bleibt die Wiederherstellung oder der
Ersatz bestehender geschlossener Jagdkanzeln in der
Zeit vom 01.10. bis 01.03.

Ausnahme:

Für die Errichtung von Viehhütten, Ansitzleitern,
offenen Hochsitzen und Jagdkanzeln (einschließlich
mobiler Jagdkanzeln) erteilt die Untere Landschafts-
behörde auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung,
soweit diese nach Standort und Gestaltung dem
Schutzzweck und Schutzziel nicht entgegen stehen;

Hinweis:

Das Erfordernis, vor Errichtung einer jagdlichen Ein-
richtung die Erlaubnis des Flächeneigentümers einzu-
holen, bleibt bestehen.

12. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unter-
irdischer Ver- und Entsorgungseinrichtungen und
Fernmeldeeinrichtungen anzulegen oder zu ändern;

Ausnahme:

Die Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitun-
gen einschließlich Fernmeldeeinrichtungen sowie die
Neuanlage oder Änderung auf öffentlichen Ver-
kehrswegen sind außerhalb der vom 15.03. bis  15.06.
währenden Brutzeit ausgenommen, sofern die Maß-
nahme der Unteren Landschaftsbehörde des  Krei-
ses Steinfurt vorher angezeigt wird und diese
nicht binnen eines Monats hiergegen Bedenken
erhebt.

13. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu
ändern;

unberührt bleibt die Errichtung und Unterhaltung
ortsüblicher Weidezäune;

14. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftun-
gen oder Beleuchtungen zu errichten, anzubringen
oder zu verändern;

unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hin-
weistafeln in bestehender Art und Größe, die Errich-
tung oder das Anbringen behördlich genehmigter
Schilder oder Beschriftungen soweit sie ausschließ-
lich auf den Schutzzweck des Gebietes hinweisen
oder als Orts- und Verkehrshinweise, Wegmarkie-
rungen oder Warntafeln dienen;

15. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Zelte oder
Warenautomaten oder ähnliche, dem zeitweiligen
Aufenthalt von Menschen dienende Anlagen aufzu-
stellen; Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile
oder Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für
sie anzulegen;

16. Camping-, Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzu-
legen; zu lagern, zu zelten, zu grillen oder Feuer zu
machen;

17. Anlagen für den Wasser-, Luft-, Schieß- und Modell-
flugsport zu errichten sowie mit Modellflugzeugen,
Flugdrachen, Ultraleichtflugzeugen, Gleitschirmen
und Ballons zu starten oder zu landen und das
Gebiet mit diesen zu überfliegen;

18. Motor-, Wasser-, Eis-, Schieß-, Luft- und Modell-
sport auszuüben und Modellfahrzeuge jeglicher Art
zu betreiben;

19. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzu-
legen, fließende oder stehende Gewässer einschließ-
lich ihrer Ufer zu verändern, zu beseitigen, in eine
intensivere Nutzung zu überführen oder hinsichtlich
ihrer sonstigen Eigenschaften nachteilig zu verän-
dern;

10. Entwässerungs- und andere, den Wasserhaushalt des
Gebietes verändernde Maßnahmen vorzunehmen
sowie den Grundwasserstand abzusenken (z. B.
durch Neuanlage von Gräben oder Dränagen);

11. Gewässer zu düngen, zu kalken oder mechanische,
physikalische, chemische und biologische Verände-
rungen durchzuführen, die die Beschaffenheit bzw.
die Ökologie der Gewässer negativ beeinträchtigen
können;

12. Maßnahmen zur Unterhaltung der Gewässer, die
nicht in den jährlich zu erstellenden Unterhaltungs-
plänen enthalten sind, ohne Benehmen mit der
Unteren Landschaftsbehörde durchzuführen;
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13. Wege, Straßen und Plätze anzulegen, zu verändern
oder in eine höhere Ausbaustufe zu überführen;

Ausnahme:
Die Unterhaltung bestehender Straßen und Wege
mit standortangepasstem Material außerhalb der
vom 15.03. bis 15.06. währenden Brutzeit, sofern die
Maßnahme der Unteren Landschaftsbehörde des
Kreises Steinfurt vorher angezeigt wird und diese
nicht binnen eines Monats hiergegen Bedenken
erhebt.

14. die Flächen abseits von Straßen, Wegen, Park- und
Stellplätzen zu betreten, zu befahren (dies gilt auch
für das Befahren mit Fahrrädern und Kutschen), auf
ihnen zu reiten sowie Fahrzeuge außerhalb der spe-
ziell dafür gekennzeichneten Park- und Stellplätze
abzustellen;

unberührt bleiben:
a) das Betreten und Befahren im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Landwirtschaft unter Beachtung
der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie
das Betreten und Befahren im Rahmen der
Gewässerunterhaltung,

b) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen
Ausübung der Jagd, soweit dies nicht an anderer
Stelle dieser Verordnung und insbesondere durch
die §§ 3 und 5 eingeschränkt oder verboten ist;

c) das Betreten durch den Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigten,

d) dass Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen
Ausübung der Imkerei soweit es nicht an anderer
Stelle dieser Verordnung und insbesondere durch
§ 3 Abs. 2 Nr. 17 b) eingeschränkt ist,

e) das Betreten und Befahren zur Durchführung
behördlicher Überwachungsaufgaben und Unter-
haltungsmaßnahmen;

15. Hunde unangeleint laufen zu lassen sowie Hunde-
sportübungen, -ausbildungen und -prüfungen durch-
zuführen;

unberührt bleibt der Einsatz von Hütehunden im
Rahmen der Schäferei und der Einsatz von Jagdhun-
den im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung
der Jagd, jedoch nicht die Ausbildung von Jagdhun-
den;

16. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie
zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu
töten; Puppen, Larven, Eier und sonstige Entwick-
lungsformen sowie Nester oder sonstige Nist-,
Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten dieser Tiere der
Natur zu entnehmen, sie zu beschädigen oder zu
zerstören sowie diese Tiere durch Lärmen, Auf-
suchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Hand-
lungen zu stören;

unberührt bleibt die ordnungsgemäße Ausübung der
Jagd, soweit sie nicht an anderer Stelle dieser Ver-
ordnung und insbesondere durch die §§ 3 und 5 ein-
geschränkt oder verboten ist.

17. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder
entwicklungsfähige Pflanzenteile einzubringen, anzu-
siedeln bzw. auszusetzen;

unberührt bleiben
a) die ordnungsgemäße Landwirtschaft unter Beach-

tung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis,
soweit diese nicht an anderer Stelle dieser Verord-

nung und insbesondere durch § 4 eingeschränkt
oder verboten ist;

b)die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei,
soweit die Standorte für das Aufstellen von Bie-
nenhäusern oder Bienenvölkern in mobilden
Anlagen mit der Unteren Landschaftsbehörde
abgestimmt sind;

18. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Sonderkultu-
ren wie z. B. Weihnachtsbaum- oder Schmuckreisig-
kulturen, Kurzumtriebsplantagen oder Baumschulen
anzulegen;

19. Wiederaufforstungen bestehender Waldflächen und
Nachpflanzungen von Gehölzen und Hecken mit
nicht zur potentiell natürlichen Vegetation gehörenden
Pflanzen vorzunehmen sowie Pflanzmaterial ungeeig-
neter Herkünfte zu verwenden;

20. Bäume, Sträucher oder sonstige wildwachsende
Pflanzen sowie Pilze ganz oder in Teilen zu beschä-
digen, zu beseitigen, auszugraben oder Teile davon
abzutrennen oder auf andere Weise in ihrem Wachs-
tum oder Bestand zu beeinträchtigen. Als Beschä-
digung gilt auch das Verletzen des Wurzelwerkes
(z. B. durch Pflügen) oder der Rinde und jede Hand-
lung, die geeignet ist, das Wachstum und die Ent-
wicklung zu beeinträchtigen;

unberührt bleibt die ordnungsgemäße Landwirtschaft
unter Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen
Praxis, soweit diese nicht an anderer Stelle dieser
Verordnung und insbesondere durch § 4 einge-
schränkt oder verboten ist;

21. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Aus-
schachtungen oder Sprengungen sowie andere die
Bodengestalt verändernde Maßnahmen durchzufüh-
ren und Boden- oder Gesteinsmaterial zu entneh-
men, zu gewinnen oder aus dem Gebiet zu ent-
fernen;

22. Abfallstoffe aller Art (einschließlich Grün- und Gar-
tenabfällen), Boden, Bauschutt, Altmaterial sowie
andere landschaftsfremde flüssige oder feste Stoffe
oder landschaftsfremde Gegenstände, die geeignet
sind das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt zu
beeinträchtigen oder zu gefährden, kurzfristig oder
auf Dauer zu lagern, auf- bzw. einzubringen, in
Gewässer oder in das Grundwasser einzuleiten oder
sich ihrer in anderer Weise zu entledigen;

23. bislang land- und forstwirtschaftlich nicht genutzte
Flächen zu bewirtschaften, mit Pflanzenschutz-
mitteln (inklusive Schädlingsbekämpfungsmittel und
Bodenbehandlungsmittel) oder sonstigen Bioziden
zu behandeln, zu düngen oder zu kalken;

unberührt bleibt die Bewirtschaftung von Flächen,
die im Rahmen landwirtschaftlicher Förderprogram-
me (z. B. Flächenstilllegungsprogramm) zurzeit des
Inkrafttretens dieser Verordnung nicht genutzt wer-
den, nach Ablauf der vertraglichen Regelung.

§ 4
Landwirtschaftliche Regelungen

(1) Die ordnungsgemäße Landwirtschaft kann – außer auf
den vegetationskundlich bedeutsamen Flächen – ent-
sprechend den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis
fortgeführt werden.

Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennut-
zung, die über die in den §§ 3 und 4 aufgeführten Ein-
schränkungen hinaus gehen und die zur Herstellung oder
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Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften im Sinne
von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Verein-
barungen mit den betroffenen Landwirten vorbehalten.

Hinweis:
Flächen, die auf der vertraglichen Basis der Sonderpro-
gramme des Naturschutzes des Landes Nordrhein-Westfalen
bereits von Acker in Grünland umgewandelt worden sind
oder zukünftig umgewandelt werden, dürfen gemäß § 3a
Abs. 2 LG nach Vertragsablauf wieder in ihren Ursprungs-
zustand zurückgeführt werden.

(2) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es ver-
boten:

1. Grünland umzuwandeln oder umzubrechen.

Ausnahme:
Pflegeumbrüche und Wiedereinsaaten können außer-
halb der vegetationskundlich bedeutsamen Flächen
unter Beachtung des in § 2 formulierten Schutzzieles
nach vorangegangener Anzeige bei der Unteren Land-
schaftsbehörde in der Zeit vom 01.07. bis 30.09.
durchgeführt werden. Mit der Maßnahme darf erst
begonnen werden, wenn die Untere Landschafts-
behörde nicht binnen eines Monats nach der Anzeige
hiergegen Bedenken erhebt;

Begriffsbestimmung:
Umwandlung ist eine auf Dauer angelegte Veränderung
von Grünland oder Brachflächen in Acker oder eine
andere Nutzungsart.
Pflegeumbruch ist eine im Rahmen der ordnungsge-
mäßen Landwirtschaft vorübergehende mechanische
Veränderung von Grünland und die sofortige Wieder-
herstellung der Fläche als Dauergrünland nach dem
Umbruch;

2. Düngemittel oder Wirtschaftsdünger auf Brachflä-
chen, Uferböschungen und Feldrainen anzuwenden
oder auf Brachflächen, Uferböschungen, Feldrainen
und vegetationskundlich bedeutsamen Flächen zu
lagern;

3. die Pflanzendecke abzubrennen oder mit chemischen
Mitteln niedrig zu halten;

4. außerhalb von Ackerflächen Silage- und Futtermieten
anzulegen sowie Stallmist, Heu- und Silageballen und
andere landwirtschaftliche Stoffe und Geräte zu
lagern;

5. die Neuanlage von Gräben oder Dränagen zur Absen-
kung des Grundwasserstandes sowie die Anlage von
Mulden zur Ableitung von Oberflächenwasser;

Hinweis:
Hiervon unberührt bleibt die Unterhaltung oder Erneue-
rung bestehender Dränagen, Gräben und Gewässer,
wobei jedoch die entwässernde Wirkung bzw. Vorflut
nicht über das Maß zum Zeitpunkt der erstmaligen
Unterschutzstellung (Verordnung vom 04.05.1988) hin-
aus verändert werden darf.

§ 5
Jagdliche Regelungen

(1) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es ver-
boten:

1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker
und Wildfütterungsplätze einschließlich Kirrungen
außerhalb von Ackerflächen anzulegen sowie vorhan-
dene Wildäsungsflächen und Wildäcker zu düngen
oder mit Pflanzenschutzmitteln (inklusive Schädlings-
bekämpfungsmittel und Bodenbehandlungsmittel)
oder sonstigen Bioziden zu behandeln;

Hinweis:
Die Verordnung über die Bejagung, Fütterung und 
Kirrung von Wild (Fütterungsverordnung) vom
23.01.1998 (GV. NRW. S. 186; ber. S. 380), in der jeweils
gültigen Fassung, ist zu beachten;

2. in Notzeiten Wildfütterungen auf vegetationskundlich
bedeutsamen Flächen vorzunehmen;

3. das Naturschutzgebiet außerhalb von Straßen und
Wegen zu befahren mit Ausnahme zur Versorgung
des kranken oder verletzten Wildes gemäß § 22a 
Abs. 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) vom 29.09.1976
(BGBl. I S. 2849) in der jeweils gültigen Fassung und
zur Bergung des erlegten Wildes sowie zum notwen-
digen Ersatz bestehender Ansitzeinrichtungen in der
Zeit vom 01.10. – 01.03.;

4. jagdbare Tiere auszusetzen;

5. „Kunstbauten“ (z. B. zur Fuchsbejagung) anzulegen.

Ausnahme:
Die Untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag
eine Ausnahme, sofern Standort und Anzahl sowie
der Zeitpunkt dem Schutzzweck und Schutzziel nicht
entgegenstehen.

(2) Einschränkungen der jagdlichen Nutzung, die über die
in den §§ 3 und 5 aufgeführten Einschränkungen hinaus-
gehen und die zum Schutz von Arten oder zur Herstel-
lung oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften
im Sinne von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen
Vereinbarungen mit den betroffenen Jagdrechtsinhabern
vorbehalten.

§ 6
Nicht betroffene Tätigkeiten

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben:

1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete,
genehmigte oder selbst durchgeführte Pflege-, Entwick-
lungs- und Sicherungsmaßnahmen;

2. sonstige bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig
ausgeübte Nutzungen und Befugnisse, die Wartung und
Unterhaltung sowie der notwendige Ersatz bestehender
Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, Wege und
Plätze und Gewässer, sofern diese Verordnung keine
andere Regelung enthält (für die Wartung und Unterhal-
tung von Versorgungsleitungen, Straßen und Wege siehe
insbesondere § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 13 dieser VO);

3. die zur Abwendung von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung oder zur Beseitigung eines Not-
standes erforderlichen Maßnahmen. Der Träger der
Maßnahmen hat die Untere Landschaftsbehörde unver-
züglich zu unterrichten;

4. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen.
Zeitpunkt und Umfang dieser Maßnahmen sind mit der
Unteren Landschaftsbehörde abzustimmen;

5. die ordnungsgemäße Ausübung der Land- und Forst-
wirtschaft unter Beachtung der Grundsätze der guten
fachlichen Praxis sowie der Imkerei in der bisherigen
Art und im bisherigen Umfang unter Beachtung der
Regelungen der §§ 3 und 4;

6. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Maßnah-
men des Jagdschutzes gemäß § 23 BJagdG in V. m. § 25
Abs. 1 LJG-NRW und unter Beachtung der Regelungen
in den §§ 3 und 5;

7. die Durchführung von Exkursionen sowie wissenschaft-
lichen, ökologischen Untersuchungen nach vorheriger
Absprache mit der Unteren Landschaftsbehörde.

Amtsblatt 09 schwarz  24.02.2009  16:47 Uhr  Seite 97



Hinweis:
Die Rechte des Eigentümers der Flächen werden hierdurch
nicht berührt.

§ 7
Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere
Landschaftsbehörde nach § 69 Abs. 1 LG auf Antrag Befrei-
ung erteilen, wenn 

a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall

aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde
und die Abweichung mit den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren
ist oder

ab) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von
Natur und Landschaft führen würde

oder

b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die
Befreiung erfordern.

§ 5 LG gilt entsprechend.

§ 8
Gesetzlich geschützte Biotope

Strengere Regelungen des § 62 LG über die gesetzlich
geschützten Biotope bleiben von den Bestimmungen dieser
Verordnung unberührt.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 LG handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote dieser
Verordnung verstößt.

(2) Nach § 71 Abs. 1 LG können Ordnungswidrigkei-
ten mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet
werden.

(3) Unabhängig von den Regelungen des Landschafts-
gesetzes wird gemäß § 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch (StGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998
(BGBl. I S. 3322), in der jeweils gültigen
Fassung mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft, wer innerhalb des Naturschutzgebietes

1. Bodenschätze oder andere Bodenbestandteile abbaut
oder gewinnt;

2. Abgrabungen oder Aufschüttungen vornimmt;

3. Gewässer schafft, verändert oder beseitigt;

4. Moore, Sümpfe, Brüche oder sonstige Feuchtgebiete
entwässert;

5. Wald rodet;

6. Tiere einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
besonders geschützten Art tötet, fängt, diesen nach-
stellt oder deren Gelege ganz oder teilweise zerstört
oder entfernt;

7. Pflanzen einer im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes besonders geschützten Art beschädigt oder ent-
fernt oder

8. ein Gebäude errichtet

und dadurch den jeweiligen Schutzzweck nicht unerheb-
lich beeinträchtigt. Handelt der Täter fahrlässig, so kann
eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geld-
strafe (§ 329 Abs. 4 Nr. 2 StGB) verhängt werden.

§ 10
Verfahrens- und Formvorschriften

Hinweis gemäß § 42 a Abs. 4 LG:

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des
Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehördengesetzes
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres
nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei
denn,

a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet
worden oder

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der
Bezirksregierung Münster – Höhere Landschafts-
behörde – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Ver-
kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster in
Kraft.

Münster, 05.02.2009

Bezirksregierung Münster
– Höhere Landschaftsbehörde –

51.1-010-ST/2008.0013-NSG Kreienfeld

Dr. Peter Paziorek

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 94 – 100

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster98

Amtsblatt 09 schwarz  24.02.2009  16:47 Uhr  Seite 98



Amtsblatt 09 schwarz  24.02.2009  16:47 Uhr  Seite 99



Amtsblatt 09 schwarz  24.02.2009  16:47 Uhr  Seite 100



101Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster

172 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster
500-53.0116/08/0401H1

45699 Herten, den 17.02.2009

Die Evonik Degussa GmbH, Marl hat einen Antrag zur
wesentlichen Änderung und zum geänderten Betrieb der
Laurinlactam-Anlage auf dem Betriebsgrundstück Paul-
Baumann-Straße 1, 45772 Marl (Gemarkung Marl, Flur
57/58, Flurstücke 150, 151/7, 29, 31, 33) vorgelegt.

Gegenstand des Antrages sind Änderungen in der
Betriebseinheit 1 zur Kapazitätserhöhung von 28.000 t Lau-
rinlactam (LL) /a auf 37.000 t LL /a. Verbunden mit der
Maßnahme sind Verfahrensänderungen und Anpassungen
in den Ausrüstungsteilen. Die Betriebseinheiten 2 und 3
bleiben unverändert.

Laurinlactam ist das Ausgangsmaterial für den Kunststoff
Polyamid (u. a. Nylon 12). Das Lactam wird in mehreren
Stufen – ausgehend von Cyclododecatrien – hergestellt.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a – c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a

UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3
Satz 1 des BImSchG.

Bezirksregierung Münster

Im Auftrag

gez. Wilhelm Terfort

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 101

173 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster
500-53.0100/08/0404.1

45699 Herten, den 18.02.2009

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Pawiker Straße 30, 45877 Gel-
senkirchen hat einen Antrag zur wesentlichen Änderung
ihrer

– Anlage, die der Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten
in Behältern mit einem Fassungsvermögen von 50.000
Tonnen oder mehr dienen

gemäß Nr. 0902.1 dem Anhang der Vierten Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(4. BImSchV) auf dem Betriebsgrundstück Sturmshof in
46238 Bottrop (Gemarkung Bottrop Flur 169/170, Flurstück
23, 28, 95) vorgelegt.

Gegenstand des Antrages ist die Errichtung einer

– Schiffsdämpfeverbrennungsanlage (VCS). Beantragt ist
eine dreistufige Verfahrenskette, bestehend aus einer Pier-
Sicherheitseinheit (Dock Safety Unit DSU), einer Dämp-
fer-Gebläse-Einheit (Vapor Blower Unit VBU), einer
Dämpfe Verbrennungseinheit (Vapor Combustion Unit
VCU) mit einer Flüssiggasbehälteranlage mit Verdamp-
ferstation und elektrisch beheizten Trockenverdampfer-
station.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a – c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a

UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3
Satz 1 des BImSchG.

Bezirksregierung Münster

Im Auftrag

gez. Elvira Kuhn-Renken

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 101

174 Aufhebung der Aufsuchungserlaubnis „Bernd“
Gemäß § 19 Abs. 1 Bundesberggesetz (BBergG) vom
13.08.1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Arti-
kel 11 des Gesetzes zur Beschleunigung von Planungsver-
fahren für Infrastrukturvorhaben vom 09.12.2006 (BGBl. I
S. 2833/2852), wird die Erlaubnis der GVG-Grundstücks-
verwaltungs-GmbH & Co. KG, Meienbergstraße 25 in
99084 Erfurt, zur Aufsuchung des Bodenschatzes „Kohlen-
wasserstoffen nebst den bei ihrer Gewinnung anfallenden
Gasen“ zu gewerblichen Zwecken für das Feld „Bernd“ auf-
gehoben.

Bezirksregierung Arnsberg

Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW

-65.02.2.11-146-1-1-

Im Auftrag:

Frische

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 101
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Aufgebote und Kraftloserklärungen
von Sparkassenbüchern

175 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 338 040 975
(Neu: 3 738 040 975), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 102

176 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 320 125 818
(Neu: 3 720 125 818), ausgestellt von der Stadtsparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 102

177 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 300 467 875
(Neu: 3 700 467 875), ausgestellt von der Stadtsparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 102

178 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 476 039 433
(Neu: 4 676 039 433) aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,

seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 102

179 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 391 032 968
(Neu: 3 791 032 968) aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 102

180 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 360 422 042
(Neu: 3 760 422 042), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 102

181 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 3 153 005 008
aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 102

182 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 3 153 005 099
aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster102

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen

Amtsblatt 09 schwarz  24.02.2009  16:47 Uhr  Seite 102



103Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster

seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 102 – 103

183 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 467 066 619
(Neu: 4 667 066 619), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 103

184 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 347 879 512
(Neu: 3 747 879 512), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 103

185 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 350 745 873
(Neu: 3 750 745 873), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 103

186 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 349 055 012
(Neu: 3 749 055 012), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 11. Mai 2009 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 11. Februar 2009

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 103
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